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benutzt werden können, fo verwendet man zum Tragen der Pfetten einen doppelten

(zweiläuligen) Hängebock. Fig. 260 zeigt diefe Conftruction mit Drempelwänden und

Fig. 261 mit Drempelwänden, aber ohne Hängefäulen. Diefe Conf’cruction kann

man als Sprengwerk anfehen und das Ganze als liegenden Dachfiuhl bezeichnen.

Die beiden Binder in Fig. 260 u. 261 find, ftreng genommen, nicht ftabil; es fehlt

jedem derfelben ein Stab: die Diagonale des verfchieblichen Viereckes, (tatt deren

auch zwei nach Art der Stäbe )! in Fig. 259 angeordnet werden können.

Bei Verwendung des doppelten Hängewerkes, bezw. des Sprengwerkes werden

unter den Zwifchenpfetten flets Doppelzangen angebracht, welche manchmal, wie
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Vom Gymnafium zu Saarbrücken.

”900 n. Gr.

Fig. 264. Fig. 265.

 

  

 
 

      

 
 
 

 

Vom Gymna[ium zu Linden. Vom Landgerichtshaus zu Bochum.

1/200 n. Gr. 11200 n. Gr.

in Fig. 261, zugleich als Spannriegel dienen; beffer il’c es, nach Fig. 260 außer

dem Spannriegel noch die Doppelzangen anzuordnen.

Diefe Dachbinder können bis zu Weiten von etwa 12m verwendet werden.

7) Dachbinder für Firftpfette und zwei Zwifchenpfetten und für %»

vier Zwifchenpfetten. Wenn das Sparrenftück von der. Zwifchenpfette bis zum Ä”,°,'*j;f,

Firft länger als etwa 3,00 bis 3,5091 wird, mufs man aufser den beiden Zwifchen- ”me"-

pfetten noch eine Firftpfette anordnen. Die Laft der letzteren überträgt man durch

einen einfachen Hängebock auf die beiden Laftpunkte des zweifäuliigen_Hängebockes

und von dort durch diefen nach den Seitenmauern des Gebäudes, falls nicht etwa

Zwifchenwände vorhanden find, auf welche die Laften ohne Weiteres gebracht

werden können. Ein Beifpiel zeigt Fig. 262. An den zweifäuligen Hängebock

kann dann auch die Decke des darunter befindlichen Raumes angehängt werden.


